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Kollektivverträge

Zum Begriff "Wohnort" im KV-Arbeitskräfteüberlassung
KV-Arbeitskräfteüberlassung - Nach dem KV-Arbeitskräfteüberlassung liegt eine Dienstreise ua auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer in einen Betrieb überlassen wird, der mehr als 60 km vom Wohnort des Arbeitnehmers entfernt ist. Unter Wohnort ist dabei jener Ort zu verstehen, an dem die überlassene Arbeitskraft den Mittelpunkt ihrer Lebensführung bzw ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

OGH 5. 6. 2008, 9 ObA 135/07d 

Sachverhalt: Der aus Ostdeutschland stammende Kläger ist seit 1983 in G (Thüringen) aufrecht gemeldet. Während seines dem Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung unterliegenden Arbeitsverhältnisses zum Beklagten war der Arbeitnehmer einem Maschinenbau-Unternehmen in S überlassen. Er nächtigte während dieser Zeit ausschließlich in einem etwa 2,5 km von seinem Arbeitsplatz entfernten Gasthof in L, in dem er auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bis Anfang Oktober 2006 wohnte. Seinen formellen Hauptwohnsitz in G behielt der Arbeitnehmer unverändert bei. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses hat sich der Arbeitnehmer praktisch ausschließlich im Raum S/L aufgehalten, dort gearbeitet, geschlafen und gegessen. Er ist in dieser Zeit nur zweimal nach G gefahren.

Mit seiner Klage begehrt der Arbeitnehmer nun ua € 1.188,- an kollektivvertraglichen Taggeldern für Mai und Juni 2006 (45 Arbeitstage à € 26,40) sowie € 1.429,20 an Ersatz der Fahrtkosten für eine wöchentliche Reise nach G und zurück nach L. Die Taggelder und der Fahrtkostenersatz stünden ihm nach dem KV-Arbeitskräfteüberlassung zu, weil er während des Arbeitsverhältnisses seinen ordentlichen Wohnsitz in G in Deutschland gehabt habe. Das inländische Quartier gelte nicht als Wohnsitz im Sinne des KV; sein Lebensmittelpunkt sei weiterhin G gewesen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil.

Erste Rechtsprechung des OGH zur Auslegung des Begriffs "Wohnort" in Abschnitt VIII des KV-Arbeitskräfteüberlassung

Mittelpunkt der Lebensführung
Als Grundlage für die vom Arbeitnehmer geltend gemachten Ansprüche auf Fahrtkosten bzw Taggeld kommen die Bestimmungen des Abschnitts VIII B) Punkt 11 bzw 12 des hier anzuwendenden KV-Arbeitskräfteüberlassung in Betracht. Danach ist Voraussetzung für die geltend gemachten Ansprüche, dass der Arbeitnehmer vom Überlasser in einen Betrieb überlassen wird, der mehr als 60 km (Punkt 11; Fahrtkosten) bzw mehr als 120 km (Punkt 12; Taggeld) "vom Wohnort des Arbeitnehmers entfernt ist".

Die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, wonach der "Wohnort" des Arbeitnehmers dort ist, wo er den Mittelpunkt seiner Lebensführung bzw seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entspricht nicht nur dem allgemeinen Sprachgebrauch, sondern auch dem Zweck der hier auszulegenden Regelungen des KV-Arbeitskräfteüberlassung. Demgemäß wird der Wohnort durch die körperliche Anwesenheit und die üblichen Verrichtungen des täglichen Lebens (Schlafen, Essen, Freizeitgestaltung) bestimmt, setzt aber auch eine dauerhafte, nicht nur vorübergehende Beziehung zwischen der Person und deren Aufenthalt voraus, die sich in einer bestimmten längeren Dauer und Beständigkeit des Aufenthalts äußert und sich auf objektiv überprüfbare Umstände persönlicher oder beruflicher Art gründet.

Sonderregelung für Wohnsitz im Ausland
Die in Anhang III zum KV-Arbeitskräfteüberlassung von den KV-Parteien vorgenommene Klarstellung zu Abschnitt VIII, wonach "bei Arbeitnehmern, die ihren ordentlichen Wohnsitz (Lebensmittelpunkt) im Ausland haben, ... dieser als Wohnsitz [gilt], nicht das inländische Quartier", steht dazu nicht im Widerspruch.

Wenngleich in diesem Anhang (anders als im Text der maßgebenden KV-Bestimmung) vom "Wohnsitz" die Rede ist, ist durch den Klammerausdruck "Lebensmittelpunkt" hinreichend klargestellt, dass auch diesem Anhang das vom Berufungsgericht der kollektivvertraglichen Bestimmung beigemessene Verständnis zugrunde liegt. Die im Anhang III vorgenommene Klarstellung bringt daher nur zum Ausdruck, dass dann, wenn der Arbeitnehmer seinen im dargestellten Sinn definierten "Wohnort" im Ausland hat, dieser Ort als "Wohnort" gilt, und nicht ein inländisches Quartier, das nicht den Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers darstellt.

Geht man von diesem Verständnis des Begriffs "Wohnort" aus, kann im vorliegenden Fall nicht zweifelhaft sein, dass die Ausführungen des Berufungsgerichts zutreffend sind, wonach der Wohnort des Arbeitnehmers während des Arbeitsverhältnisses in L war. Damit haben die Vorinstanzen den vom Kläger geltend gemachten Anspruch auf Fahrtkosten und Taggeld zu Recht verneint.

